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RS OGH 1973/9/4 4Ob64/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1973

Norm

ABGB §1151 IE

ABGB §1153 A

ArbVG §101

BRG §14 Abs2 Z6

Rechtssatz

Bei Beendigung der Vertretung eines anderen Arbeitsnehmers ist für die Weisung, auf den bisherigen Arbeitsplatz

zurückzukehren, die Zustimmung des Betriebsrates auch dann nicht notwendig, wenn der Dienstnehmer einen

Arbeitskollegen vertreten hatte, der unter günstigeren Arbeitsbedingungen als er selbst beschäftigt ist.
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